SPD-Kreistagsfraktion Olpe

KT 14.03.05 TOP 3 – Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden

Beschlussvorschlag:

Der als Anlage 1 zur KA-Drucksache 48/2005 beigefügte Entwurf der „Satzung des Kreises Olpe über die Durchführung von Bürgerentscheiden im Kreis Olpe“ wird als Satzung mit folgenden Änderungen beschlossen:

§ 7 – Ergänzung Abs. 2, Punkt 5: Abstimmungsheft/Informationsblatt

§ 8 neu:

Abstimmungsheft
/Informationsblatt

(1)
Die Titelseite enthält die Überschrift Abstimmungsheft/Informationsblatt des Kreises Olpe zum Bürgerentscheid und den Text der zu entscheidenden Frage sowie Tag und Uhrzeit, bis zu denen der Stimmbrief beim Landrat eingegangen sein muss.

(2)

Das Abstimmungsheft/Informationsblatt enthält:

1.
Die Unterrichtung durch den Landrat über den Ablauf der Abstimmung und eine Erläuterung des Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief.

2.
Eine kurze sachliche Begründung der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens. Legen die Vertretungsberechtigten keine eigene Begründung vor, so ist die Begründung dem Begründungstext des Bürgerbegehrens zu entnehmen. 

3.
Eine kurze sachliche Begründung der im Kreistag vertretenen Fraktionen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben.

4.
Eine kurze sachliche Begründung der im Kreistag vertretenen Fraktionen, die dem Bürgerbegehren zugestimmt haben. 

5.
Eine Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Kreistag vertretenen Fraktionen samt Angabe ihrer Fraktionsstärke. Sondervoten einzelner Kreistagsmitglieder und die Stimmempfehlung des Landrats sind auf deren Wunsch wiederzugeben.

(3)
Die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens sowie jeweils ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen verständigen sich unter Beteiligung des Landrats über eine Obergrenze für die Länge der Texte und eine angemessene, sachliche Darstellung der Inhalte (Abs. 2 Ziff. 2 bis 4). Wird eine einvernehmliche Verständigung nicht erzielt, ist die Darstellung im Abstimmungsheft auf die Unterrichtung über den Ablauf der Abstimmung, eine Erläuterung des Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief und den Begründungstext des Bürgerbegehrens sowie die Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Kreistag vertretenen Fraktionen, des Landrats und evt. Sondervoten einzelner Kreistagsmitglieder zu beschränken. Der Landrat kann für die im Abstimmungsheft/Informationsblatt gem. Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 darzustellende Begründung des Bürgerbegehrens ehrverletzende oder eindeutig wahrheitswidrige Behauptungen des Begründungstextes streichen sowie zu lange Äußerungen ändern und kürzen.

(4)
Das Abstimmungsheft wird auch im Internet auf der Homepage des Kreises Olpe veröffentlicht. 

§ 8 alt wird entsprechend angepasst.

§ 8 alt wird zu § 9, § 9 alt wird zu § 10 usw.

� 	§§ 3 u. 4 BürgerentscheidDVO normieren eine umfängliche Information der Abstimmberechtigten, die eine DIN-A 4-Seite ggf. überschreitet. Die Formulierung bedeutet nicht die Herstellung eines gebundenen Heftes.








